
Tradition im Blut. Innovation im Kopf. Hohenlohe im Herzen. 

      

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 04.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      2021 
EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 101.486.530 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -108.720.790 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 

1.2) von 
-7.234.260 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0  

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0  

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0  

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 

von 
-7.234.260 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit von 
97.522.610  

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit von 
-96.253.590 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

1.269.020 
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2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstä-

tigkeit von 
12.067.090  

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstä-

tigkeit von 
-38.665.950 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

von 

-26.598.860  

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-25.329.840 

 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-

rungstätigkeit von 29.959.190 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-

rungstätigkeit von -4.629.350 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 

2.9) von 25.329.840 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 

und 2.10) von 0 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 29.959.190 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalts-

jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-

gungen), wird festgesetzt auf 6.610.000 
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§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.000.000 

 

Nachrichtliche Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 09.12.2010 geregelt. 

Die Hebesätze betragen 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-

steuer A) auf 400 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

Hinweis auf § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg über die 
Voraussetzungen über die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und deren Rechtsfolgen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 

2. der Bürgermeister (Oberbürgermeister) dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetz-widrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung 
nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat 
beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 
2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 15.02.2021 vorgelegt. Die 
genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom 
Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 23.03.2021 (Aktenzeichen 14-
2241.-2/20/110 Crailsheim) genehmigt. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.03.2021 bis 31.03.2021 im 
Bürgerbüro im Rathaus während der üblichen Dienststunden öffentlich aus. 

 

Crailsheim, den 24.03.2021 

gez. Dr. Christoph Grimmer 

Oberbürgermeister 
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